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Ein Klimaschutzprogramm jagt das Nächste 

Nachdem das Bundesverwaltungsgericht erst 

im Januar entschied, dass eine anerkannte Um-

weltvereinigung erfolgreich auf Ergänzung des 

Klimaschutzprogramms 2023 klagen kann, und 

dieses Programm unzureichend ist, legte die 

Bundesregierung keine zwei Monate später das 

Klimaschutzprogramm 2026 vor. Doch auch 

beim neuen Programm zeigen sich offensichtli-

che Mängel. 

Seite ………………………………………......... 1 

Keine Nitratkontrollen wegen fehlerhafter 

Gesetzgebung? 

Mit mehreren Urteilen vom 24. Oktober 2025 er-

klärte das Bundesverwaltungsgericht die bayeri-

sche Ausführungsverordnung zur Düngeverord-

nung für unwirksam wegen einer ungenügenden 

Ermächtigungsgrundlage im Bundesrecht. Die 

Landwirtschaftsministerien u.a. von Hessen ha-

ben daraufhin angeordnet, dass verschärfte 

Vorgaben für Landwirte in nitratbelasteten Ge-

bieten nicht mehr kontrolliert und Verstöße nicht 

sanktioniert werden sollen. Deutschland setzt 

sich damit über EU-Recht hinweg. 

Seite ………………………………………......... 4 

BGH verneint Anspruch gegen Automobil-

hersteller auf Unterlassen des Inverkehr-

bringens von Verbrenner-Pkw 

In den Urteilen vom 23.03.2026 beruft sich der 

Bundesgerichtshof auf die Gewaltenteilung und 

weist die Revisionen der Deutschen Umwelthilfe 

e. V. in den zivilrechtlichen Rechtsstreiten mit 

BMW und Mercedes über die Unterlassung des 

Inverkehrbringens von Verbrenner-Pkw zurück. 

Seite ……………………………………............. 7 

Schutz von Gehölzen als Lebensstätte wild 

lebender Arten 

Sowohl eine 110m lange Weißdornhecke als 

auch alte Eichen können Lebensstätten im 

Sinne des § 39 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG sein, de-

ren Beseitigung eine Wiederherstellungsanord-

nung der zuständigen Behörde zur Folge haben 

kann. 

Seite ………………………………………......... 9 

Baumschutz als relevantes Umwelt- und Na-

turschutzthema – IDUR Sonderheft Nr. 69,  

2. Auflage 2025 

Zahlreiche Anfragen an den IDUR bestätigen je-

des Jahr, dass Baumschutz eines der relevan-

testen Themen des Umwelt- und Naturschutzes 

ist. Die zweite, aktualisierte Auflage des Sonder-

hefts aus dem vergangenen Jahr widmet sich 

den rechtlichen, sowie den Herausforderungen 

des Baumschutzes im Zusammenhang mit dem 

Baurecht, nachbarrechtlichen Interessen oder 

den Verkehrssicherungspflichten.  

Seite ..………………………………..............12 

 



Recht der Natur-Schnellbrief 255 – März/April 2026 

2 

 

Ein Klimaschutzprogramm jagt das Nächste 

Von Lena Gaus, LL.M., Bonn 

- BVerwG, Urteil vom 29. Januar 2026 –  

Az. 7 C 6.24 -  

Am 29. Januar 2026 entschied das Bundesver-

waltungsgericht:1 Die Deutsche Umwelthilfe 

(DUH) kann als anerkannte Umweltvereinigung 

auf Ergänzung des Klimaschutzprogramms 

2023 klagen. Die im Klimaschutzprogramm 

2023 enthaltenen Maßnahmen sind außerdem 

nicht ausreichend, um das Klimaschutzziel 2030 

zu erreichen, und bedürfen einer Ergänzung. 

I. Kontext: Das Klimaschutzprogramm  

Die Pflicht der Bundesregierung, spätestens 

zwölf Monate nach Beginn der Legislaturperiode 

ein Klimaschutzprogramm zu beschließen, 

ergibt sich aus § 9 Abs. 1 S. 1 Bundes-Klima-

schutzgesetz (KSG). Daneben besteht nach je-

der Fortschreibung des Klimaplans die Pflicht zu 

prüfen, ob ein neues Klimaschutzprogramm be-

schlossen werden soll.2 Dem Klimaschutzpro-

gramm sind die vom Umweltbundesamt erstell-

ten Projektionsdaten über die künftige Emissi-

onsentwicklung zugrunde zu legen. Auf der 

Grundlage dieser Daten ist sodann festzulegen, 

welche Maßnahmen die Bundesregierung in 

den einzelnen Sektoren sowie sektorübergrei-

fend zur Erreichung der nationalen Klimaschutz-

ziele (§ 3 Abs. 1 KSG) ergreifen wird. Durch die 

Maßnahmen müssen die nach § 4 KSG festge-

legte Jahresemissionsgesamtmenge sowie die 

Ziele der §§ 3a (LULUCF Sektor) und 3b (tech-

nische Senken) KSG erreicht werden können.  

II. Gerichtliches Verfahren  

Gegen das Klimaschutzprogramm 2023 hat die 

DUH mit der Begründung Klage erhoben, dass 

die Maßnahmen des Programms nicht ausrei-

chen um die nationalen Klimaschutzziele bis 

2030 (Senkung der Treibhausgasemissionen 

bis 2030 um 65 % im Vergleich zum Jahr 1990) 

 
1 BVerwG, Urteil vom 29. Januar 2026 – 7 C 6.24. 
2 Der Klimaschutzplan der Bundesregierung ist die lang-

fristige Strategie zur Erreichung der Verpflichtungen 

zu erreichen, und es folglich weiterer Maßnah-

men bedarf.  

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Branden-

burg verurteilte am 16. Mai 2024 die Bundesre-

gierung dazu, das Klimaschutzprogramm 2023 

um die erforderlichen Maßnahmen zur Einhal-

tung der in Anlage 2 des KSG genannten Jahre-

semissionsmengen für die dort genannten Sek-

toren mit Ausnahme des Sektors Landwirtschaft 

in den Jahren 2024 bis 2030 und zur Erreichung 

des nationalen Klimaschutzziels für 2030 zu er-

gänzen.  

Gegen dieses Urteil legte die Bundesregierung 

Revision zum Bundesverwaltungsgericht ein. In-

folge der während des Verfahrens in Kraft getre-

tenen Änderung des KSG – und der damit ver-

bundenen Abkehr von den Sektorzielen – haben 

die Beteiligten den Rechtsstreit für erledigt er-

klärt, soweit das OVG Berlin-Brandenburg die 

Bundesregierung zur Ergänzung des Klima-

schutzprogramms durch Maßnahmen zur Ein-

haltung der Reduktionspfade in einzelnen Sek-

toren verurteilt hat. Die Revision betraf inhaltlich 

folglich noch die Maßnahmen zur Erreichung 

des nationalen Klimaschutzziels für 2030 – un-

abhängig von den Sektoren. 

III. Entscheidung des BVerwG 

Das Bundesverwaltungsgericht entschied in sei-

nem Urteil, dass die Revision unbegründet ist, 

und hält damit im Ergebnis das Urteil des OVG 

Berlin-Brandburg aufrecht.  

1. Ausführungen zur Zulässigkeit der Klage 

Die Möglichkeit der anerkannten Umweltvereini-

gung zu klagen ergibt sich aus § 2 Abs. 1, § 1 

Abs. 1 S. 1 Nr. 4 lit. a, S. 2 Umwelt-Rechts-

behelfsgesetz (UmwRG).  

Nach § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 lit. a UmwRG sind 

Pläne und Programme tauglicher Klagegegen-

stand, für die nach dem UVPG eine Pflicht zur 

strategischen Umweltprüfung (SUP) bestehen 

kann. Die abstrakte Möglichkeit einer SUP-

aus der Klimarahmenkonvention und dem Paris Über-

einkommen, siehe hierzu Art. 15 der sog. Governance-

Verordnung der EU (Verordnung [EU] 2018/1999). 
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Pflicht ist aufgrund der Formulierung „bestehen 

kann“ ausreichend.3 In der entscheidenden Liste 

„SUP-pflichtiger Pläne und Programm“ in An-

lage 5 des UVPG (Nr. 2.13) ist auch das Klima-

schutzprogramm nach § 9 KSG enthalten. 

Die von der anerkannten Umweltvereinigung als 

verletzt angeführten Rechtsvorschriften des 

KSG, insbesondere § 3 Abs. 1, § 4 und § 9 KSG 

sind nach dem BVerwG umweltbezogene 

Rechtsvorschriften. Dabei sei unerheblich, dass 

das KSG grundsätzlich keine unmittelbaren 

Rechtswirkungen für Private entfalte. Entschei-

dend sei vielmehr, dass die öffentliche Hand 

(Bundesregierung und Bundesministerien) da-

hingehend gebunden werde, die Rahmenbedin-

gungen für den Klimaschutz zu schaffen und die 

festgelegten Emissionsbudgets einzuhalten. In-

sofern bestehe eine gesetzlich normierte Ver-

pflichtung des Bundes zu handeln.4 Bei den Vor-

schriften des KSG handelt es sich auch um um-

weltbezogene Rechtsvorschriften im Sinne von 

§ 1 Abs. 4 UmwRG in Verbindung mit § 2 Abs. 3 

UIG. Dies umfasst die Bestimmungen, die sich 

zum Schutz von Mensch und Umwelt auf den 

Zustand von Umweltbestandteilen oder Fakto-

ren im Sinne von § 2 Abs. 3 Nr. 1 bzw. Nr. 2 UIG 

beziehen. Anknüpfend an den Umweltbestand-

teil Luft und die Reduzierung der Treibhaus-

gasemissionen als Faktor seien diese Anforde-

rungen bei den Vorschriften des KSG erfüllt.5 

§ 4 Abs. 1 S. 6 KSG, wonach subjektive Rechte 

und klagbare Rechtspositionen durch das KSG 

oder aufgrund des KSG nicht begründet werden, 

steht der Klagemöglichkeit der anerkannten Um-

weltvereinigung nicht entgegen. Solch ein Ver-

ständnis sei mit den unionsrechtlichen Anforde-

rungen nicht vereinbar. Es handele sich viel-

mehr um eine Klarstellung hins. der Klagemög-

lichkeiten von Bürger*innen und Unternehmen.6 

2. Ausführungen zur Begründetheit der Klage  

Die Überprüfung des Klimaschutzprogramms 

2023 findet am Maßstab des § 9 KSG und unter 

 
3 BVerwG (Fn. 1), Rn. 21. 
4 BVerwG (Fn. 1), Rn. 25. 
5 BVerwG (Fn. 1), Rn. 26. 
6 BVerwG (Fn. 1), Rn. 27. 

Berücksichtigung des weiten Gestaltungsspiel-

raums der Bundesregierung bei der Auswahl der 

Maßnahmen statt.7 

Das Klimaschutzprogramm diene der Bünde-

lung derjenigen Maßnahmen, die für die Errei-

chung der nationalen Klimaziele erforderlich 

seien. Zentral sei damit, ob das Klimaschutzpro-

gramm die zur Erreichung der nationalen Klima-

schutzziele des § 3 Abs. 1 KSG erforderlichen 

Maßnahmen enthalte.8 Ausdrücklich stellt das 

BVerwG dabei fest, dass sich die Bundesregie-

rung bei der Auswahl der Maßnahmen nicht da-

rauf berufen könne, dass auf anderen Ebenen 

wie im Bereich der Länder, Unternehmen, öf-

fentlichen und privaten Einrichtungen, von den 

Bürger*innen oder anderen EU-Mitgliedstaaten 

Anstrengungen zur Senkung der Treibhaus-

gasemissionen unternommen werden.9 

Diese Anforderungen sieht das BVerwG – 

ebenso wie das OVG Berlin-Brandenburg – 

nicht als erfüllt an. Denn das Klimaschutzpro-

gramm enthalte zwar Maßnahmen mit treib-

hausgasmindernder Wirkung, diese reichten je-

doch in ihrer Gesamtheit nicht aus, um die nor-

mierten Ziele zu erreichen: Die treibhausgas-

mindernde Wirkung der vorgesehenen Maßnah-

men im Klimaschutzprogramm belaufe sich ins-

gesamt auf 900 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente. 

Da zur Erreichung des Klimaschutzziels 2030 

1.100 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente erforder-

lich seien, bestehe eine Gesamtlücke von 200 

Mio. Tonnen CO2-Äquivalenten. Für diese Lü-

cke bedürfe es einer Ergänzung des Klima-

schutzprogramms durch weitere Maßnahmen.10 

Daneben rügen die Gerichte die Methodik zur 

Ermittlung der treibhausgasmindernden Wir-

kung der im Klimaschutzprogramm enthaltenen 

Maßnahmen als defizitär und stellen – anknüp-

fen an die Ausführungen des Expertenrates für 

Klimafragen – fest, dass diese teilweise auf un-

realistischen Annahmen beruhen. Zwar handele 

es sich bei der Wirkung einer Maßnahme um 

eine Prognoseentscheidung, sodass die 

7 BVerwG (Fn. 1), Rn. 29. 
8 BVerwG (Fn. 1), Rn. 31. 
9 BVerwG (Fn. 1), Rn. 35. 
10 BVerwG (Fn. 1), Rn. 36. 
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Wirkung naturgemäß nicht exakt vorhergesehen 

werden könne. Nichtsdestotrotz könne die Prog-

nose daraufhin überprüft werden, ob sie metho-

disch einwandfrei erarbeitet worden sei, nicht 

auf unrealistischen Annahmen beruhe und ob 

das Prognoseergebnis einleuchtend begründet 

worden sei.11  

Das BVerwG macht aufgrund des bestehenden 

Ermessensspielraums der Bundesregierung bei 

der Auswahl der Maßnahmen keine konkreten 

Vorgaben, welche Maßnahmen in das Klima-

schutzprogramm aufzunehmen sind. Es führt je-

doch aus, dass bei der Ergänzung zu berück-

sichtigen sei, dass das nationale Klimaschutz-

ziel für 2030 verbindlich sei und die Maßnahmen 

geeignet sein müssten, dieses Ziel zu erreichen. 

Welche Maßnahmen ergänzt oder ausgetauscht 

werden, stehe der Bundesregierung offen. Die 

Vorgaben des § 9 Abs. 2 und Abs. 3, § 5a und 

§ 12 Abs. 3 KSG seien jedoch zu beachten.12 

IV. Neues Klimaschutzprogramm 2026 

Entsprechend § 9 Abs. 1 KSG hatte die Bundes-

regierung bis zum 25.03.2026 Zeit, ein neues 

Klimaschutzprogramm vorzulegen. Das vom 

Umweltministerium erstellte Klimaschutzpro-

gramm 2026 legte das Bundeskabinett am letz-

ten Tag der Frist vor. Anders als das Klima-

schutzprogramm 2023 muss das neue Klima-

schutzprogramm nicht nur Maßnahmen zur Er-

reichung des Klimaschutzziels 2030 festlegen, 

sondern auch solche zur Erreichung des Klima-

schutzziels 2040 und der Jahre zwischen 2031 

und 2040. 

Die DUH kritisiert das Klimaschutzprogramm 

2026 – insbesondere im Hinblick auf die Sekto-

ren Verkehr, Gebäude sowie Landwirtschaft und 

Landnutzung – als unzureichend und rechtswid-

rig und weist auf die erheblichen Klimaschutzlü-

cken und den dringenden Handlungsbedarf hin. 

Sie kündigte an, gegen die Bundesregierung 

eine neue Klimaschutzklage auf Einhaltung des 

Klimaschutzziels für das Jahr 2040 zu erheben. 

 
11 BVerwG (Fn. 1), Rn. 37. 
12 BVerwG (Fn. 1), Rn. 44 f. 
13 Urteil vom 8.10.2025 - BVerwG 10 C 1.25 -, siehe 

RdN-SB 253, S. 1 ff. 

Keine Nitratkontrolle wegen fehlerhafter  

Gesetzgebung? 

Von Dr. Thomas Ormond, Frankfurt a.M. 

- BVerwG, Urteile vom 24.10.2025 – Az.: 

BVerwG 10 CN 1.25, 2.25, 3.25 und 4.25 - 

Neben dem bereits im Schnellbrief besproche-

nen Urteil zum unzureichenden deutschen Akti-

onsprogramm gegen Nitrat13 hat das Bundes-

verwaltungsgericht (BVerwG) sich in mehreren 

weiteren Urteilen vom Oktober 2025 mit der 

grundwasserverschmutzenden Düngepraxis in 

der Landwirtschaft befasst.14 Bei den am glei-

chen Tag verkündeten Revisionsurteilen vom 

24.10. ging es um die bayerische „Verordnung 

über besondere Anforderungen an die Düngung 

und Erleichterungen bei der Düngung“ vom 22. 

Dezember 2020 in der Fassung vom 22. No-

vember 2022 (Ausführungsverordnung Dünge-

verordnung - AVDüV). Die Revisionen der Land-

wirte in den drei ersten Verfahren hatten Erfolg. 

Im vierten Fall, in dem schon das BayVGH als 

Vorinstanz der Klage stattgegeben hatte, wurde 

die Revision des Freistaats Bayern verworfen.  

Das BVerwG kam in allen Fällen zum Ergebnis, 

dass die Landesverordnung mangels einer wirk-

samen Ermächtigungsgrundlage gegen höher-

rangiges Recht verstoße, und erklärte ihren § 1 

i.V.m. Anlagen 1 und 3 für unwirksam. In diesen 

Vorschriften waren 2020 für Bayern die mit Nit-

rat belasteten (roten) Gebiete im Sinn von § 13a 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 der bundesrechtlichen 

Düngeverordnung (DüV) und eutrophierte 

(gelbe) Gebiete nach § 13a Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 

DüV ausgewiesen worden. Die konkreten Re-

geln für die Ausweisung stützten sich dabei auf 

die Allgemeine Verwaltungsvorschrift des Bun-

des zur Ausweisung von mit Nitrat belasteten 

und eutrophierten Gebieten (AVV Gebietsaus-

weisung 2020 – AVV GeA 2020).15 Nachdem die 

AVV GeA im Jahr 2022 neugefasst worden 

14 https://www.bverwg.de/241025U10CN1.25.0  u.a.; 

siehe auch Pressemitteilung Nr. 82/2025 vom 

24.10.2025, https://www.bverwg.de/pm/2025/82.  
15 BAnz AT 10.11.2020 B4. 

https://www.bverwg.de/241025U10CN1.25.0
https://www.bverwg.de/pm/2025/82
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war16, hatte auch Bayern seine Ausführungs-

verordnung hinsichtlich der Gebietsabgrenzung 

(„Kulisse“) geändert.17 

Die Urteilsgründe  

Kern der Urteilsbegründung des BVerwG ist, 

dass die Düngeverordnung des Bundes wesent-

liche grundrechtsrelevante Vorgaben für die Be-

stimmung der belasteten Gebiete nicht selbst re-

gelt, sondern dies gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 

DüV einer Verwaltungsvorschrift ohne Außen-

wirkung überlässt: „Die bundesrechtliche Er-

mächtigungsgrundlage für die bayerische Aus-

führungsverordnung, § 13a Abs. 1 DüV, genügt 

mangels hinreichender Regelungsdichte nicht 

den verfassungsrechtlichen Anforderungen des 

Grundrechts auf Eigentum und der Berufsfrei-

heit. Aus § 13a Abs. 1 DüV ergibt sich nicht mit 

hinreichender Bestimmtheit, welche Gebiete als 

belastet auszuweisen sind und infolgedessen 

verschärften Düngebeschränkungen unterlie-

gen.“ 

Die AVV GeA 2022 als Verwaltungsvorschrift 

bindet allein Behörden und hat keine Rechtswir-

kung nach außen, insbesondere für Landwirte. 

Die grundrechtsrelevanten Vorgaben für die Ge-

bietsausweisung, die den Umfang der auszu-

weisenden Gebiete maßgeblich beeinflussen, 

müssen jedoch, wie das Gericht aus dem 

Grundgesetz folgert, in einer Rechtsnorm mit 

Außenwirkung geregelt werden, um den Be-

troffenen die Möglichkeit zu effektivem Rechts-

schutz zu geben. Die Regelung muss zwar nicht 

im Parlamentsgesetz selbst (hier dem Düngege-

setz) erfolgen, aber zumindest in der darauf ge-

stützten Düngeverordnung. Zu den Vorgaben, 

die hier hätten getroffen werden müssen, gehö-

ren insbesondere die Anforderungen an die 

Messstellendichte, die Art des für die Abgren-

zung von unbelasteten und belasteten Gebieten 

anzuwendenden Verfahrens und die Frage, ob 

und in welchem Maße Flächen im Randbereich 

einbezogen werden. Von entscheidender Be-

deutung für den Umfang der auszuweisenden 

Gebiete ist vor allem die - nach der Einstufung 

des ganzen Grundwasserkörpers als gut oder 

 
16 AVV Gebietsausweisung 2022 – AVV GeA 2022; 

BAnz AT 16.08.2022 B2. 

schlecht gemäß Wasserrahmenrichtlinie und 

Grundwasserverordnung - in einem zweiten 

Schritt folgende sogenannte Binnendifferenzie-

rung, bei der innerhalb der Grundwasserkörper, 

in denen (Teil-)Gebiete auszuweisen sind, be-

lastete von unbelasteten Gebieten abgegrenzt 

werden. Diese Binnendifferenzierung wurde al-

lein in der Verwaltungsvorschrift vorgenommen, 

was eben verfassungsrechtlich unzulässig war. 

Zwar ist in der Rechtsprechung der letzten Jahr-

zehnte zum Umwelt- und Technikrecht aus-

nahmsweise anerkannt worden, dass soge-

nannte „normkonkretisierende“ Verwaltungsvor-

schriften eine ähnliche Wirkung und einen ähn-

lichen Charakter wie Verordnungen haben kön-

nen. Doch die dafür aufgestellten Voraussetzun-

gen – gesetzliche Regelung eines Beurteilungs-

spielraums für die Verwaltung, Orientierung am 

neuesten Stand von Wissenschaft und Technik, 

Beteiligung der Öffentlichkeit an der Ausarbei-

tung – waren im vorliegenden Fall alle nicht ge-

geben. 

Nicht beanstandet wurden vom BVerwG – im 

Gegensatz zur Argumentation der Klägerseite - 

die unmittelbar in § 13a Abs. 2 DüV enthaltenen 

zeitlichen, mengenmäßigen und inhaltlichen 

Düngebeschränkungen, die in nitratbelasteten 

Gebieten seit Januar 2021 gelten, und die in 

§ 13a Abs. 3 DüV verankerte Pflicht der Landes-

regierungen, in solchen Gebieten mindestens 

zwei zusätzliche abweichende oder ergänzende 

Anforderungen an die Düngung vorzuschreiben. 

Die klagenden Landwirte sahen hierin eine Ver-

letzung ihrer Grundrechte und rechtsstaatlicher 

Prinzipien, doch das Gericht wies diese Behaup-

tungen zurück und hielt die Belastungen für ge-

rechtfertigt durch den hohen Rang des Gewäs-

serschutzes und auch für verhältnismäßig. 

Reaktion der Landwirtschaftsministerien 

Mit der Aufhebung der bayerischen Ausfüh-

rungsverordnung unter inzidenter Erklärung der 

bundesrechtlichen Ermächtigung in der Dünge-

verordnung für verfassungswidrig erteilte das 

BVerwG vor allem der Bundesregierung einen 

17 AVDüV vom 22.11.2022, BayMBl. Nr. 658. 
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dringlichen Arbeitsauftrag: Die Düngeverord-

nung muss grundlegend überarbeitet und er-

gänzt werden, zumindest durch Einbeziehung 

der bisher in der Verwaltungsvorschrift enthalte-

nen wesentlichen Regelungen zur Gebietsab-

grenzung. Nachdem Bundeslandwirtschaftsmi-

nister Alois Rainer die Hoffnungen der Landwirte 

auf schnelle Rechtssicherheit zunächst nicht er-

füllen wollte und eine umfassende Reform des 

Düngerechts für Mitte 2027 angekündigt hatte, 

stellte er im März 2026 nun doch eine „kleine Lö-

sung“ zur Umsetzung des BVerwG-Urteils noch 

für das laufende Jahr in Aussicht.18 Zugleich be-

fürwortete die Agrarministerkonferenz im März 

auf Initiative von Bayern und anderen Ländern, 

die Ausweisung von „roten“ Gebieten ganz ab-

zuschaffen und eine entsprechende Arbeits-

gruppe zur Prüfung einzusetzen.   

Schon im Januar sahen sich die meisten Lan-

desministerien veranlasst, mit Schnellschüssen 

ihre Klientel zu beruhigen. In Bayern, Branden-

burg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nie-

dersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sach-

sen-Anhalt wurden die Landesausführungsver-

ordnungen zur Düngeverordnung entweder 

ganz aufgehoben oder die Nitratkontrollen in 

den „roten“ Gebieten und die Sanktionen bei 

Nichteinhaltung gestoppt.19 Das Hessische Mi-

nisterium für Landwirtschaft und Umwelt, Wein-

bau, Forsten, Jagd und Heimat z.B. erklärte in 

einer Pressemitteilung, dass der Vollzug der zu-

sätzlichen Anforderungen in den mit Nitrat be-

lasteten Gebieten vorerst ausgesetzt werde: 

„Die verschärften Vorgaben werden damit bis 

auf Weiteres nicht kontrolliert; bereits festge-

stellte Verstöße haben keine Auswirkungen auf 

EU-Fördermittel.“20 Der Schritt wurde damit be-

gründet, „Planungssicherheit“ für die hessischen 

Landwirte in der Düngesaison zu schaffen. 

 
18 https://www.landundforst.de/politik/rote-gebiete-an-

fang-2026-klarheit-herrschen-574628; https://www.ag-

rarheute.com/politik/rote-gebiete-neue-flaechenkulisse-

fuer-landwirte-jahresende-639762.   
19 https://www.topagrar.com/management-und-poli-

tik/news/rote-gebiete-2026-jedes-bundesland-reagiert-

auf-seine-weise-a-20023025.html, vgl. Internet-Mittei-

lungen der einzelnen Landesministerien. 
20 PM v. 16.1.2026, https://landwirtschaft.hes-

sen.de/presse/hessen-setzt-zusatzauflagen-in-roten-ge-

bieten-aus.  

Bewertung 

Die EU-Kommission hat bereits mehrfach Ver-

tragsverletzungsverfahren gegen Deutschland 

eingeleitet wegen unzureichender Umsetzung 

der EU-Nitratrichtlinie. Am 21. Juni 2018 bejahte 

der von ihr angerufene Gerichtshof der Europä-

ischen Union (EuGH) den Verstoß gegen die 

Richlinie, weil Deutschland keine zusätzlichen 

Maßnahmen unternommen habe, als deutlich 

wurde, dass die bisherigen Vorschriften des 

deutschen Düngerechts und Aktionen zum 

Schutz gegen die Nitratverschmutzung des 

Grundwassers nicht ausreichten.21 Im Juli 2019 

leitete die Kommission ein zweites Verfahren 

wegen Nichtbefolgung des Urteils ein. Daraufhin 

änderte Deutschland seine Düngevorschriften 

durch längere Sperrzeiten, strengere lageab-

hängige Düngeverbote und die Neuausweisung 

von besonders nitratbelasteten „roten“ Gebie-

ten, in denen weitere Beschränkungen gelten. 

Wegen dieser neuen Regeln kam die EU-

Kommission zum Ergebnis, dass das deutsche 

Recht nunmehr der Nitratrichtlinie entspricht, 

und stellte das Vertragsverletzungsverfahren im 

Frühjahr 2023 ein.22 

Der nunmehr von den meisten deutschen Flä-

chenländern eingeschlagene Weg, vorläufig 

keine Sanktionen mehr wegen Überdüngung in 

nitratbelasteten Gebieten zu verhängen, wird 

z.T. mit dem Rechtsstaatsprinzip begründet, wo-

nach Strafen nur bei einwandfreier Rechts-

grundlage zulässig sind. Das mag für die Straf-

verfolgung nach dem StGB und Bußgelder nach 

dem Ordnungswidrigkeitengesetz stimmen. 

Aber schon der von Hessen und anderen Län-

dern angekündigte Verzicht darauf, Verstöße 

gegen die von der EU-Nitratrichtlinie geforderten 

Düngebeschränkungen in belasteten Gebieten 

21 EuGH, Urteil v. 21.6.2018 – Rs. C-543/16, https://eur-

lex.europa.eu/legal-con-

tent/de/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0543, dazu auch 

RdN-SB 213, S. 15 ff.  
22 Pressemitteilung vom 1.6.2023, https://germany.re-

presentation.ec.europa.eu/news/nitratrichtlinie-kommis-

sion-schliesst-verfahren-gegen-deutschland-2023-06-

01_de.  

https://www.landundforst.de/politik/rote-gebiete-anfang-2026-klarheit-herrschen-574628
https://www.landundforst.de/politik/rote-gebiete-anfang-2026-klarheit-herrschen-574628
https://www.agrarheute.com/politik/rote-gebiete-neue-flaechenkulisse-fuer-landwirte-jahresende-639762
https://www.agrarheute.com/politik/rote-gebiete-neue-flaechenkulisse-fuer-landwirte-jahresende-639762
https://www.agrarheute.com/politik/rote-gebiete-neue-flaechenkulisse-fuer-landwirte-jahresende-639762
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/rote-gebiete-2026-jedes-bundesland-reagiert-auf-seine-weise-a-20023025.html
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/rote-gebiete-2026-jedes-bundesland-reagiert-auf-seine-weise-a-20023025.html
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/rote-gebiete-2026-jedes-bundesland-reagiert-auf-seine-weise-a-20023025.html
https://landwirtschaft.hessen.de/presse/hessen-setzt-zusatzauflagen-in-roten-gebieten-aus
https://landwirtschaft.hessen.de/presse/hessen-setzt-zusatzauflagen-in-roten-gebieten-aus
https://landwirtschaft.hessen.de/presse/hessen-setzt-zusatzauflagen-in-roten-gebieten-aus
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0543
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0543
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0543
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/nitratrichtlinie-kommission-schliesst-verfahren-gegen-deutschland-2023-06-01_de
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/nitratrichtlinie-kommission-schliesst-verfahren-gegen-deutschland-2023-06-01_de
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/nitratrichtlinie-kommission-schliesst-verfahren-gegen-deutschland-2023-06-01_de
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/nitratrichtlinie-kommission-schliesst-verfahren-gegen-deutschland-2023-06-01_de
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bei der Vergabe von EU-Fördergeldern zu be-

rücksichtigen, bedeutet eine flagrante Verlet-

zung von Grundregeln des europäischen Sub-

ventionsrechts. Denn einen Anspruch auf För-

dergelder gibt es nur bei Einhaltung der EU-

rechtlichen Anforderungen, u.a. zum Umwelt- 

und Gesundheitsschutz. Erst recht ist die Befug-

nis zu behördlichen Dünge- und Nitratkontrollen 

nicht von einer fehlerfreien Ermächtigungs-

grundlage hinsichtlich der Gebietsausweisung 

abhängig. Sie ergibt sich vielmehr aus den weit-

reichenden Generalklauseln für die Gewäs-

serüberwachung (§§ 100, 101 WHG) und für die 

Überwachung der Einhaltung des Düngerechts 

(§ 12 Abs. 1 DüngeG i.V.m. den landesrechtli-

chen Zuständigkeitsregeln). Hier die Ausset-

zung von Kontrollen und Sanktionen mit Rechts- 

und Planungssicherheit zu begründen, ist gera-

dezu hanebüchen. Die ohnehin blamable deut-

sche Bilanz im Grundwasserschutz gegen Nitrat 

– die durch Stillstand oder sogar Verschlechte-

rungen geprägt ist – wird hierdurch absehbar 

weiter beeinträchtigt, und es ist nur eine Frage 

der Zeit, bis die EU-Kommission auf diese Ver-

letzung des Unionsrechts reagieren wird. 

BGH verneint Anspruch gegen Automobil-

hersteller auf Unterlassen des Inverkehr-

bringens von Verbrenner-Pkw 

Von Lisa-Marie Goebel, Darmstadt 

- BGH, Urteile vom 23.03.2026 – Az. VI ZR 

365/23 und Az. VI ZR 334/23 - 

Während die meisten der sog. Klimaklagen bis-

lang Staaten unter Anwendung des Öffentlichen 

Rechts betrafen,23 behandeln die BGH-Urteile 

vom 23.03.2026 (VI ZR 365/23, VI ZR 334/23) 

zivilrechtliche Streitigkeiten zwischen Privatper-

sonen. Der BGH wies die Revisionen der kla-

genden Bundesgeschäftsführer*innen der Deut-

schen Umwelthilfe e. V. (DUH) gegen die Beru-

fungsurteile des OLG München (mit BMW als 

der Beklagten) und des OLG Stuttgart (mit Mer-

cedes-Benz als der Beklagten) aus dem Jahr 

2023 zurück. Auch die ersten beiden Instanzen 

 
23 https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/news/climate-

litigation-more-often-reaching-the-highest-courts-

around-the-world-report-finds/. 

hatten die Klagen abgewiesen. Geklagt hatte die 

DUH gegen die zwei international tätigen, in 

Deutschland sitzenden Automobilhersteller im 

Wesentlichen auf Unterlassung des Inverkehr-

bringens von Pkw mit Verbrennungsmotoren 

nach 2030, und davor, wenn die in Verkehr ge-

brachten Pkw bei ihrer Nutzung bereits mehr als 

eine bestimmte Menge CO2 emittieren. Beide 

Konzerne halten die rechtlichen Vorgaben ein. 

Die denkbare Anspruchsgrundlage auf Unterlas-

sen des Inverkehrbringens von Verbrenner-Pkw 

ergibt sich aus einer drohenden Verletzung des 

allgemeinen Persönlichkeitsrechtes der Kläger 

nach §§ 1004 Abs. 1 Satz 2 analog, 823 Abs. 1 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) i.V.m. Artt. 2 

Abs. 1, 1 Abs. 1 Grundgesetz (GG), Art. 8 Abs. 1 

Europäische Menschenrechtskonvention 

(EMRK). Die Voraussetzungen dieses An-

spruchs sind: 1. Eine Beeinträchtigung des all-

gemeinen Persönlichkeitsrechts, a) dabei zu-

nächst die Eröffnung des Schutzbereichs dieses 

Rechts, b) und sodann die Beeinträchtigung 

dessen, 2. die Rechtswidrigkeit, 3. die Störerei-

genschaft der Anspruchsgegnerin, 4. und zuletzt 

eine Erstbegehungsgefahr. 

1. a) Der BGH teilte mit, dass einiges dafürspre-

che, dass der Schutzbereich des allgemeinen 

Persönlichkeitsrechts eröffnet sei. Festlegen 

musste er sich nicht, weil er den Anspruch aus 

anderen Gründen ablehnte. Das allgemeine 

Persönlichkeitsrecht wird verfassungsrechtlich 

aus Artt. 2 Abs. 1, 1 Abs. 1 GG abgeleitet und 

ebenso aus Art. 8 EMRK. Voraussetzung sei, 

dass die selbstbestimmte Entwicklung und Wah-

rung der Persönlichkeit spezifisch gefährdet sei, 

nicht ausreichend sei jegliche Beeinträchtigung. 

Die Kläger trugen vor, dass aufgrund des vorzei-

tigen Aufzehrens des für das Erreichen der Ziele 

des Pariser Klimaübereinkommens verbleiben-

den CO2-Budgets damit zu rechnen sei, dass 

politische und gesetzgeberische Maßnahmen 

getroffen werden, die elementare Handlungs-

möglichkeiten von Einzelpersonen derart ein-

schränken, dass deren künftige Freiheit „umfas-

send, plötzlich, radikal und ersatzlos“ 

https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/news/climate-litigation-more-often-reaching-the-highest-courts-around-the-world-report-finds/
https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/news/climate-litigation-more-often-reaching-the-highest-courts-around-the-world-report-finds/
https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/news/climate-litigation-more-often-reaching-the-highest-courts-around-the-world-report-finds/
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beschnitten werde. Auch der BGH befand, dass 

aus dem Umstand, dass heute nahezu alle Le-

bensbereiche mit der Emission von Treibhaus-

gasen verbunden seien, die Kläger damit ein 

Szenario aufzeigten, in dem potentiell jegliche 

Freiheit betroffen sei. 

b) Jedoch verneinte der BGH neben einer un-

mittelbaren Beeinträchtigung dieses Rechts 

auch eine eingriffsähnliche Vorwirkung des Wirt-

schaftsmodells der beklagten Automobilkon-

zerne. Der Gedanke der eingriffsähnlichen Vor-

wirkung entspringt der intertemporalen Dimen-

sion der Grundrechte, die das Bundesverfas-

sungsgericht in seinem Klimaurteil aus dem Jahr 

2021 darlegte. Danach verbietet sich die einsei-

tige Verlagerung von Klimaschutz auf spätere 

Zeiträume, wenn dies in der Zukunft zu unver-

hältnismäßigen Belastungen durch dann erfor-

derliche Klimaschutzmaßnahmen führt. Aus 

dem globalen CO2-Restbudget hatte das Bun-

desverfassungsgericht ein für Deutschland ver-

bleibendes angenommen. Dessen Aufbrauchen 

schränke künftige grundrechtliche Freiheiten 

ein, weil zum einen tatsächlich und zum anderen 

verfassungsrechtlich geboten sei, dem Klima-

wandel Einhalt zu gebieten. Voraussetzung der 

eingriffsähnlichen Vorwirkung sei aber, dass es 

ein zumindest grob erkennbares Restbudget 

gebe. Der BGH führte an, dass es schon kein 

Restbudget für den Verkehrssektor und erst 

recht keines für einzelne Unternehmen gebe. 

Daher brauche ein punktuelles Tun (wie hier das 

Inverkehrbringen von Verbrennern) nicht 

zwangsläufig ein bestimmtes Budget auf und 

entfalte damit auch keine, nicht bloß faktisch, 

sondern rechtlich vermittelte eingriffsähnliche 

Vorwirkung. Eine jeweils verbindliche Ober-

grenze weiter umzulegen sei i. Ü. auch Sache 

des parlamentarischen Gesetzgebers. Nichts 

anderes ergebe sich aus Art. 8 EMRK, der deut-

lich restriktiver auszulegen sei. 

2. Der BGH stellte klar, dass es nicht auf die 

Rechtswidrigkeit der Handlung (Inverkehrbrin-

gen), sondern auf die Rechtswidrigkeit des Zu-

stands (künftige Situation bei Erlass radikaler 

Klimaschutzmaßnahmen) ankomme. Er ließ die 

 
24 https://www.ecchr.eu/glossar/carbon-majors/. 

Beantwortung der Frage der Rechtswidrigkeit 

aber offen, weil sich ein solcher Zustand der Be-

klagten jedenfalls nicht zurechnen ließe, 

3. denn die Beklagten wären für eine Beein-

trächtigung des allgemeinen Persönlichkeits-

rechts nicht als (mittelbare) Störer verantwort-

lich. Weil der vorgetragene Eingriff durch künf-

tige gesetzgeberische Klimaschutzmaßnahmen 

geschehe, ließe sich allenfalls eine mittelbare 

und keine unmittelbare Handlungsstörereigen-

schaft der Beklagten im Hinblick auf die durch 

ihre unternehmerische Tätigkeit verursachten 

Emissionen begründen. Erforderlich ist die wil-

lentliche und ursächliche Mitwirkung an der Her-

beiführung der Beeinträchtigung und darüber 

hinaus eine zusätzliche Rechtfertigung für die 

Zurechnung einer fremden Rechtsverletzung. 

Diese Rechtfertigung ergibt sich i. d. R. aus der 

Verletzung zumutbarer Verhaltenspflichten. Der 

BGH befand sodann, dass dies hier aus zwei 

Gründen zu verneinen sei: Zum einen bestehe 

keine rechtliche Verpflichtung der Beklagten, auf 

das Inverkehrbringen zu verzichten, zum ande-

ren falle das Aushandeln künftiger Klimaschutz-

maßnahmen allein dem Gesetzgeber als unmit-

telbarem Störer zu, nicht den Gerichten. Eine 

rechtliche Verpflichtung, auf das Inverkehrbrin-

gen zu verzichten, ergebe sich auch nicht aus 

einer Verkehrssicherungspflicht als sog. Carbon 

Major (eine Gruppe weniger Unternehmen, die 

für einen sehr großen Teil der weltweiten indust-

riellen Treibhausgasemissionen verantwortlich 

sind24). Aus einer solchen Pflicht sei der Schaf-

fende einer Gefahrenlage grundsätzlich ver-

pflichtet, Maßnahmen zur Schädigungsverhin-

derung zu treffen. Zwar stehe dem die Einhal-

tung öffentlich-rechtlichen Anforderungen nicht 

zwingend entgegen, aber wenn – wie hier mit 

der Pkw-Emissionsverordnung – die Vorgabe 

gerade der Vermeidung der Gefahr diene, 

könne dem Verkehrssicherungspflichtigen 

grundsätzlich nicht zum Vorwurf gemacht wer-

den, dass er keine weitergehenden Schutzmaß-

nahmen ergreift. Durch eine anderweitige ge-

richtliche Entscheidung würde nämlich die Wer-

tung des Gesetzgebers unterlaufen. Allein der 

Gesetzgeber sei geeignet, demokratisch den 

https://www.ecchr.eu/glossar/carbon-majors/
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komplexen Ausgleich des Klimaschutzes mit im 

Spannungsverhältnis zu ihm stehenden gegen-

läufigen z. B. sozialen und ökonomischen Be-

langen zu bestimmen. Dem Gesetzgeber 

komme auch nach dem verfassungsrechtlichen 

Klimaschutzgebot in Art. 20a GG ein erheblicher 

Gestaltungsspielraum dafür zu, der zwar in ge-

wissem Rahmen verfassungsgerichtlicher Kon-

trolle unterliege. Konkret quantifizierbare Gren-

zen daraus abzuleiten sei aber ebenso nicht 

Aufgabe der Gerichte, wie dies „unter Ausblen-

dung der letztlich doch begrenzten Erkenntnis-

möglichkeiten des Zivilprozesses, auf das zwei-

polige zivilprozessuale Streitverhältnis zwischen 

Privaten herunterzubrechen“. Die Zuerkennung 

des klägerischen Ziels stellte eine unzulässige 

richterliche Rechtsfortbildung dar.  

4. Die Erstbegehungsgefahr sei wegen der 

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu ver-

neinen, wie der BGH hinsichtlich einer etwaigen 

Verschärfung der Pkw-Emissionsverordnung er-

klärte. 

Ausreichend wäre die Verneinung bloß der Be-

einträchtigung oder der Störereigenschaft gewe-

sen, der BGH äußerte sich aber zu beidem – 

wohlmöglich um künftigen ähnlich gelagerten 

Klagen den Wind aus den Segeln zu nehmen. 

Weil der BGH auch die Störereigenschaft ver-

neinte, hätte eine ähnliche Klage vermutlich 

auch dann keinen Erfolg, wenn ein bestimmtes 

Unterlassen aus tatsächlichen Gründen zwin-

gend notwendig wäre, um ein rechtlich vorgege-

benes Restbudget einzuhalten. Nicht allein zur 

Verneinung des Anspruchs reicht aber das 

bloße Einhalten der öffentlich-rechtlichen Vorga-

ben. Immer wieder rekurriert der BGH zur Ge-

waltenteilung und zeigt auf, wer der eigentliche 

Adressat für die Forderung wirkungsvollen Kli-

maschutzes sei: der Gesetzgeber. Der ordentli-

che Rechtsweg ist mit dem Urteil des BGH er-

schöpft. Es verbleibt der Gang der Verfassungs-

beschwerde zum Bundesverfassungsgericht.  

 

 

Schutz von Gehölzen als Lebensstätte wild 

lebender Arten 

Von Lena Gaus, LL.M., Bonn 

- OVG Lüneburg, Beschluss vom 1. Juli 

2025 – Az. 4 LA 111/22 - 

Das OVG Lüneburg bestätigte im vergangenen 

Jahr ein Urteil des VG Hannover zum Schutz 

von Lebensstätten wild lebender Arten i.S.v. 

§ 39 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. Bei Verstoß gegen 

das dort normierte Verbot der Beeinträchtigung 

oder Beseitigung der Lebensstätte kann die zu-

ständige Behörde eine Wiederherstellungsan-

ordnung erlassen. 

I. Sachverhalt  

Ein Landwirt ließ an zwei Tagen im Oktober 

2016 auf dem in seinem Eigentum stehenden 

Grundstück eine Weißdornhecke mit einer 

Länge von ca. 110 m und eine Eiche mit einem 

Stammdurchmesser von etwa 70 cm sowie auf 

einem weiteren ihm gehörenden Grundstück 

noch drei in Reihe stehende Eichen ähnlichen 

Durchmessers beseitigen. Ein anwesender 

Baumsachverständiger stellte dabei sicher, 

dass in der Hecke und den Bäumen keine Nist-

plätze oder -höhlen vorhanden waren. Im An-

schluss verwertete der Landwirt das Holz in sei-

nem landwirtschaftlichen Betrieb. Er beabsich-

tigte, auf dem Grundstück, von dem er die Weiß-

dornhecke entfernt hatte, eine neue Weißdorn-

hecke auf einer Länge von 150 m entlang der 

Bundesstraße neu zu pflanzen.  

Die für Naturschutz und Landschaftspflege zu-

ständige Behörde erließ daraufhin eine natur-

schutzrechtliche Verfügung mit u.a. dem folgen-

den Inhalt:  

➢ Wiederherstellung der entfernten Hecke in 

vollem Umfang, 

➢ Wiederherstellung des entfernten Einzel-

baumes durch Pflanzung von drei Eichen, 

➢ Wiederherstellung der beseitigten drei Ei-

chen durch Pflanzung von drei neuen Eichen 

für jeden beseitigten Baum, sowie 

➢ verschiedene Anordnungen zur Sicherstel-

lung des Anwuchserfolgs, u.a. die Sicherung 
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gegen Wildverbiss, den Ersatz ausfallender 

Pflanzen, die Bewässerung der Pflanzen. 

Eine gegen die Verfügung (in Gestalt des Wider-

spruchsbescheids) eingelegte Klage wies das 

VG Hannover durch Urteil vom 11. Juli 202225 

überwiegend ab. Auch das OVG Lüneburg 

lehnte einen auf Zulassung der Berufung gegen 

das erstinstanzliche Urteil eingelegten Antrag 

durch Beschluss vom 1. Juli 202526 ab.  

II. Rechtliche Begründung 

Rechtsgrundlage für die Wiederherstellungsan-

ordnung war § 3 Abs. 2 BNatSchG i.V.m. § 2 

Abs. 2 NNatSchG. Hiernach überwacht die Na-

turschutzbehörde die Einhaltung der Vorschrif-

ten dieses Gesetzes und der auf Grund des 

BNatSchG erlassenen Vorschriften und trifft 

nach pflichtgemäßem Ermessen die im Einzel-

fall erforderlichen Maßnahmen, um deren Ein-

haltung sicherzustellen, soweit nichts anderes 

bestimmt ist. Nach § 2 Abs. 2 NNatSchG kann 

die Naturschutzbehörde auch die Wiederher-

stellung des bisherigen Zustandes anordnen, 

wenn Natur oder Landschaft rechtswidrig zer-

stört, beschädigt oder verändert worden sind.27 

Der Behörde steht dabei ein Ermessen sowohl 

über das „Ob“ des Tätigwerdens als auch über 

die Auswahl der zu ergreifenden Maßnahmen 

zu. Dabei kann sie zwischen denjenigen Maß-

nahmen wählen, die aus naturschutzfachlicher 

Sicht im Einzelfall geeignet und erforderlich 

sind, um Beeinträchtigungen oder Schäden zu 

unterbinden, zu beseitigen oder zu kompensie-

ren. Eine solche Maßnahme kann die Anord-

nung der Wiederherstellung des bisherigen Zu-

standes sein. Die Anordnung der Wiederherstel-

lung ist auch insoweit vom Ermessen der Be-

hörde gedeckt, wenn diese eine alternative Er-

satzpflanzung der Hecke an anderer Stelle auf 

dem Grundstück zulässt. Die Behörde kann bei 

der Anordnung ebenfalls berücksichtigen, dass 

die Erfüllung der Funktionen des beseitigten 

Baumes durch die nachzupflanzenden Bäume 

 
25 VG Hannover, Urteil vom 11. Juli 2022 – 12 A 

2491/18. 
26 OVG Lüneburg, Beschluss vom 1. Juli 2025 – 4 LA 

111/22. 

erst zeitlich verzögert eintritt. Dies kann sich bei-

spielsweise in der Anordnung der Anpflanzung 

von drei Bäumen pro beseitigtem Baum wider-

spiegeln.28 

Der naturschutzrechtlich relevante Verstoß, auf-

grund dessen die Wiederherstellungsanordnung 

erlassen wurde, lag in der Beeinträchtigung oder 

Zerstörung der Lebensstätten wild lebender 

Tiere und Pflanzen ohne vernünftigen Grund 

(§ 39 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 

1. Lebensstätte wild lebender Tiere und Pflan-

zen  

Eine Lebensstätte ist ein regelmäßiger Aufent-

haltsort der wild lebenden Tiere und Pflanzen 

(§ 7 Abs. 2 Nr. 5 BNatSchG). Dies umfasst  

Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten von 

Tieren. Der Schutz besteht auch, wenn die 

Stätte aktuell nicht genutzt wird. Bei der Weiß-

dornhecke und den – alten – Bäumen handelt es 

sich um Lebensstätten wild lebender Tiere, denn 

insbesondere wild lebende Vögel und Insekten 

halten sich regelmäßig in alten Bäumen und He-

cken auf. Für die Einstufung der Hecke und 

Bäume als Lebensstätte ist nicht erforderlich, 

dass festgestellt ist, welche wild lebenden Arten 

infolge ihrer Nutzung der Hecken und Bäume als 

regelmäßigem Aufenthaltsort konkret betroffen 

sind. Es ist ausreichend, dass es wild lebende 

Arten gibt, die die Lebensstätte regemäßig auf-

suchen. Ebenfalls nicht erforderlich ist – anders 

als im Falle des § 39 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG –, 

dass die beeinträchtigte Lebensstätte selbst, 

also in diesem Fall die Weißdornhecke bzw. 

Bäume, eine wild lebende Art darstellen. Für die 

Lebensstätte im Falle des § 39 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG ist auch unerheblich, ob es sich um 

einen natürlichen Aufenthaltsort oder um eine 

menschlich geschaffene Stätte handelt.29 

2. Ohne vernünftigen Grund 

Ein vernünftiger Grund i.S.v. § 39 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG liegt vor, „wenn die betreffende 

27 OVG Lüneburg (Fn. 26), Rn. 6. 
28 OVG Lüneburg (Fn. 26), Rn. 6. 
29 OVG Lüneburg (Fn. 26), Rn. 7. 
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Handlung ausdrücklich erlaubt ist oder im Rah-

men einer Abwägung aus Sicht eines durch-

schnittlich gebildeten, dem Naturschutz gegen-

über aufgeschlossenen Betrachters gerechtfer-

tigt erscheint, was insbesondere dann der Fall 

ist, wenn die betreffende Handlung als sozial-

adäquat anzusehen ist.“30 

Bei der Entfernung von Gehölzen, die Lebens-

stätten wild lebender Tiere sind, fehlt es in der 

Regel an einem vernünftigen Grund, wenn die 

Entfernung in erster Linie durchgeführt wird, um 

bewirtschaftungsbehindernde Landschaftsele-

mente zu beseitigen. Dies ist grundsätzlich auch 

dann der Fall, wenn die Bewirtschaftung durch 

die Beseitigung der Gehölze tatsächlich effizien-

ter würde oder es durch die Beseitigung zu einer 

Erweiterung der Bewirtschaftungsfläche käme.31 

Achtung: Rechtsfolge der Wiederherstellungs-

anordnung kann auch sein, dass die Bewirt-

schaftungsfläche nach Vollzug der Anordnung, 

also nach Pflanzung der angeordneten Hecke 

und Bäume, in Summe verringert wird – bspw. 

weil für einen beseitigten Baum die Pflanzung 

drei neuer Bäume angeordnet wird.32 

Bezüglich der Beseitigung der Weißdornhecke 

lag ein vernünftiger Grund offensichtlich nicht 

vor. Diesbezüglich wurde lediglich vorgetragen, 

dass eine Neupflanzung der Hecke an anderer 

Stelle intendiert gewesen sei. Auch eine solche 

Intention kann die Beseitigung der Hecke jedoch 

nicht rechtfertigen. Bezüglich der Beseitigung 

der Bäume trug der Landwirt vor, dass diese zur 

agroforstlichen Nutzung angepflanzt worden 

seien und diese Form der Nutzung einen ver-

nünftigen Grund darstelle. Sein privates Inte-

resse an einer agroforstlichen Nutzung der be-

seitigten Eichenbäume – die aufgrund ihrer 

Langlebigkeit und des hohen regionalen Stellen-

werts ein betriebliches Kapital darstellen – über-

wiege das öffentliche Interesse an dem Erhalt 

der Bäume als Lebensstätte. Das Gericht lehnte 

dies als Begründung eines vernünftigen Grunds 

ab – allerdings gestützt darauf, dass es sich 

 
30 Lau in: Frenz/Müggenborg, BNatSchG, 4. Auflage 

2024, § 39 Rn. 8. 
31 OVG Lüneburg (Fn. 26), Rn. 7. 
32 OVG Lüneburg (Fn. 26), Rn. 7. 

bereits nicht um eine agroforstliche Nutzung 

handelt. Denn Agroforstwirtschaft bezeichne ein 

Landnutzungssystem, bei denen Gehölze mit 

Ackerkulturen und/oder Tierhaltung so auf einer 

Fläche kombiniert werden, dass zwischen den 

verschiedenen Komponenten ökologische und 

ökonomische Vorteilswirkungen entstehen. Ge-

gen ein solches System bei dem betroffenen 

Landwirt bzw. gegen die Annahme, dass die Ge-

hölze zu diesem Zweck angelegt worden seien, 

spreche insbesondere die sehr geringe Anzahl 

an Bäumen sowie deren Wuchsort am Rand der 

landwirtschaftlich genutzten Flächen. Selbst 

wenn eine agroforstliche Nutzung vorläge, be-

dürfte es eines Vortrags des Landwirts zu der 

Höhe des wirtschaftlichen Interesses an der 

Nutzung der Gehölze im Rahmen der Betriebs-

führung, sowie zum Umfang, in dem die Nut-

zung der Gehölze in der Vergangenheit für die 

Betriebsführung erforderlich war und in der Zu-

kunft sein wird.33 

III. Welche Rolle spielt die Eingriffsrege-

lung in diesem Fall? 

In der ersten Instanz nahm das VG Hannover 

an, dass es sich bei der Beseitigung der Hecke 

und der Bäume um einen Eingriff im Sinne von 

§ 14 Abs. 1 BNatSchG handele. Die Beseitigung 

der charakteristischen Pflanzenbestände be-

wirke eine Veränderung der Gestalt der Grund-

fläche und stelle eine erhebliche Beeinträchti-

gung des Landschaftsbildes dar. Eine erhebli-

che Beeinträchtigung der Leistungs- und Funkti-

onsfähigkeit des Naturhaushalts liege aufgrund 

des besonderen ökologischen Werts alter Ei-

chen und Hecken auch vor.34  

Auch das OVG Lüneburg bestätigt die Einord-

nung der Beseitigung der Gehölze als Eingriff. 

Insbesondere sei die Beseitigung der Weißdorn-

hecke und deren Neupflanzung an anderer 

Stelle keine „Umsetzung“. Ob eine Hecke nach 

Beseitigung an anderer Stelle neu gepflanzt 

werden soll, sei für die Einordnung der Beseiti-

gung als Eingriff i.S.v. § 14 Abs. 1 BNatSchG 

33 OVG Lüneburg (Fn. 26), Rn. 7. 
34 VG Hannover, Urteil vom 11. Juli 2022 – 12 A 

2491/18 –, Rn. 48. 
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ohne Belang. Denn die neue Hecke entspreche 

aufgrund ihres Alters nicht dem Vegetationszu-

stand der zuvor bestehenden – hier über viele 

Jahre gewachsenen – Hecke. Eine Privilegie-

rung gegenüber der Eingriffsregelung kommt 

nach § 14 Abs. 2 S. 1 BNatSchG in Betracht, 

wenn es sich um die land-, forst- und fischerei-

wirtschaftliche Bodennutzung handelt, soweit 

dabei die Ziele des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege berücksichtigt werden. Von der 

Beachtung der Ziele des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege wird in der Regel ausgegan-

gen, wenn die Bodennutzung den in § 5 

Abs. 2 - 4 BNatSchG genannten Anforderun-

gen, den sich aus § 17 Abs. 2 BBodSchG und 

den sich aus dem Recht der Land-, Forst- und 

Fischereiwirtschaft ergebenden Anforderungen 

an die gute fachliche Praxis entspricht. Hier-

durch solle die tägliche Wirtschaftsweise, also 

das alltägliche und gewöhnliche Wirtschaften, 

eines Landwirts begünstigt werden. Hiervon 

nicht umfasst sei der Wechsel zwischen den un-

terschiedlichen Arten der Bodennutzung, Maß-

nahmen der Bodengewinnung sowie die erstma-

lige Begründung einer land-, forst- oder fische-

reiwirtschaftlichen Nutzung. Allerdings entspre-

che eine landwirtschaftliche Bodennutzung, die 

– wie im konkreten Fall – gegen das Verbot des 

§ 39 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG verstößt, nicht den 

Anforderungen an die gute fachliche Praxis. 

Diese sei somit nicht privilegiert.35 

Fragen hinsichtlich des Verhältnisses zwischen 

den unterschiedlichen Ermächtigungsgrundla-

gen des BNatSchG lässt das Gericht weiterhin 

offen. Dies betrifft insbesondere die Frage, ob 

eine Wiederherstellungsanordnung in dem Fall, 

in dem der Verstoß sowohl die allgemeinen ar-

tenschutzrechtlichen Vorschriften des 

BNatSchG – bspw. § 39 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

– als auch die Voraussetzungen eines Eingriffs 

i.S.v. § 14 Abs. 1 BNatSchG erfüllt, auf die spe-

ziellere Rechtsgrundlage in § 17 Abs. 8 

BNatSchG zu stützen ist. Denn im entschiede-

nen Fall kam ein Austausch der Rechtsgrund-

lage in Betracht: Die Behörde hätte die Anord-

nung mit gleichlautendem Tenor und ohne we-

sentlich andere oder zusätzliche Ermessenser-

wägungen auch auf die Rechtsgrundlage in § 17 

Abs. 8 S. 2 BNatSchG stützen können.36 

Baumschutz als relevantes Umwelt- und Na-

turschutzthema – IDUR Sonderheft  

Nr. 69, 2. Auflage 2025 

Zahlreiche Anfragen erreichen den IDUR jedes 

Jahr zu baumschutzrechtlichen Fragen. Denn 

die Bedeutung von Bäumen ist vor dem Hinter-

grund der Klima- 

und Biodiversitäts-

krise größer denn 

je, während sie im 

Fall konfligieren-

der Interessen oft-

mals zurückstehen 

müssen. 

Das aktualisierte 

Sonderheft des 

IDUR zum Baum-

schutz aus dem 

vergangenen Jahr greift die regelmäßig wieder-

kehrenden Fragen auf, und bietet einen Über-

blick über die aktuelle Rechtslage und gerichtli-

che Entscheidungen, sowie über die Möglichkei-

ten, aktiv Bäume zu schützen. Aktuelle Entwick-

lungen wie die EU-Wiederherstellungs-

verordnung und die Möglichkeiten, die Gestal-

tungssatzungen bieten, werden aufgegriffen.  

Das Sonderheft wurde für Naturschützer*innen 

verfasst und soll helfen, dass gezielte Aktions-

möglichkeiten zum Schutz der Bäume gelingen. 

Das Sonderheft kostet 19 € zzgl. Porto. Die Be-

zahlung erfolgt per Rechnung. Bestellungen 

bitte per E-Mail an info@idur.de.  
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